
________________________________ 

Datum, Unterschrift 
Stand: 09/2016

Bitte im Original unterschrieben zurück an: 

Volkswagen und Audi Partnerverband e.V. 
Kollberg 9 
30916 Isernhagen 

Beitrittserklärung 
Der Volkswagen und Audi Partnerverband e.V. ist im Vereinsregister Nr. 120122 beim Amtsgericht 
Hannover eingetragen. Als tätiger Inhaber / Geschäftsführer / Generalbevollmächtigter (Zutreffendes bitte 
unterstreichen!) eines Betriebes mit Volkswagen Pkw / Audi / Volkswagen Nfz Händler- und/oder 
Servicepartnervertrag beantrage ich hiermit die Aufnahme als Mitglied des Volkswagen und 
Audi Partnerverband e.V. für die nachstehende Betriebs-Nummer: 

Betriebs-Nummer:  

1.) Für diese Betriebs-Nummer bestehen z.Zt. folgende Händler- und/oder Servicepartnerverträge: 

Zutreffende Spalten 
bitte ankreuzen VW Pkw Audi VW Nfz 

Händlervertrag 
(Vertriebsrecht) 
Servicepartnervertrag 
(Servicerecht) 

2.) Bitte Email-Adresse der Geschäftsleitung angeben: 

E-Mail: 

3.) Abfrage über die Zugehörigkeit zu verbundenen Unternehmen („Kettenbetriebe“): 

Nur wenn die oben genannte Betriebs-Nummer als verbundenes Unternehmen einer Firmengruppe 
angeschlossen ist, geben Sie bitte im nachstehenden Kasten die Betriebs-Nummer des führenden 
Betriebes („Kettenkopf“) an: 

Betriebs-Nummer 
des führenden Betriebes: 

Nähere Informationen zur Gestaltung des Mitgliedsbeitrags und zu der Sonderregelung für verbundene 
Unternehmen entnehmen Sie bitte den umseitigen Erläuterungen. 

Gemäß § 20 Absatz 3 der Satzung erteile ich zur Einziehung der Mitgliedsbeiträge eine 
Einzugsermächtigung und bevollmächtige den Vorsitzenden, den Schatzmeister und den 
Geschäftsführer, und zwar jeden für sich, bei der Volkswagen AG und der Audi AG die Zahl der vom 
obigen Mitgliedsbetrieb beim Hersteller bezogenen Neufahrzeuge zu erfragen. Die Bevollmächtigten sind 
zur vertraulichen Behandlung dieser Auskünfte verpflichtet. 

_______________________________________
Firmenstempel mit vollständigem Firmennamen und Anschrift 



Stand: 09/2016

Erläuterungen 

1. Mitgliedsbeiträge
Der jährliche Mitgliedsbeitrag setzt sich zusammen aus einem allgemeinen Sockelbeitrag für alle 
Mitglieder (Händler- und Servicepartner) sowie einem variablen Zusatzbeitrag, der sich nach der Zahl der 
Neuwagen VW-Pkw, Audi und VW-Nfz richtet, die der Händler pro Jahr von den Herstellern bezogen 
oder für die Hersteller vermittelt hat. 

Der Sockelbeitrag fällt bei Händlern grundsätzlich gesondert für jeden Händlervertrag der Marken 
Volkswagen Pkw, Audi und Volkswagen Nutzfahrzeuge an, ausgenommen die Händlerverträge für 
die VW Nutzfahrzeug-Linien „Life“ und „Commerce“, die zusammengefasst als Marke „Volkswagen 
Nutzfahrzeuge“ gewertet werden. Mit diesem Sockelbeitrag ist ein evtl. mit dem Händlervertrag für 
eine Marke korrespondierender Servicepartnervertrag für die gleiche Marke mit abgegolten. 
Umgekehrt sind Servicepartner von der Entrichtung des Zusatzbeitrages befreit. 

Die Höhe des jährlichen Sockelbeitrags ab 2017 für alle Mitglieder beträgt

- je Vertriebs-/Servicerecht pro Marke

- für jeden Neuwagen der Marken VW Pkw, Audi und VW Nfz, den
  der Händler pro Jahr von den Herstellern bezogen oder für die
  Hersteller vermittelt hat  

200,00 Euro 

  2,50 Euro 

2. Sonderregelung für verbundene Unternehmen
Für verbundene Unternehmen gilt die vorstehende Regelung mit der Maßgabe, dass der 
Sockelbeitrag nur einmal je Händlervertrag/Servicepartnervertrag pro Marke im Unternehmensverbund 
anfällt und alle übrigen verbundenen Unternehmen der gleichen Marke (Händler- oder 
Servicepartner) einen ermäßigten Sockelbeitrag entrichten. Vor Einziehung des Sockelbeitrags 
erfolgt jährlich eine Mitgliederbefragung zur Feststellung der verbundenen Unternehmen.

Die Höhe des jährlichen Beitrages für verbundene Unternehmen beträgt

- für das erste Vertriebs-/Servicerecht pro Marke 200,00 Euro 

- für jedes weitere Vertriebs-/Servicerecht der gleichen Marke ermäßigt 100,00 Euro 

Hinweis: Laut Satzung § 4 Ziff. 3 müssen alle Betriebe eines Unternehmensverbundes mit 
eigener Betriebs-Nummer Mitglied im Partnerverband sein. 

3. Definition und Fallgestaltungen von verbundenen Unternehmen
Definition: Verbundene Unternehmen sind dergestalt miteinander verflochten, dass ein (führendes) VW-/ 
Audi-Unternehmen wirtschaftlich – mindestens mehrheitlich – an einem oder mehreren anderen VW-/ 
Audi-Unternehmen beteiligt ist, wobei jedes Unternehmen eine eigene Betriebs-Nummer hat. 

Fallgestaltung für verbundene Unternehmen:  
• Die Inhaber/Gesellschafter eines VW bzw. Audi Betriebes führen weitere Partner-Betriebe mit

jeweils gesonderten Betriebs-Nummern (entweder als Inhaber oder zumindest als 
Mehrheitsgesellschafter). 

• Der VW bzw. Audi Betrieb fungiert als Holding und ist – zu 100% oder zumindest mehrheitlich –
an weiteren VW/Audi-Betrieben mit jeweils gesonderter Betriebs-Nummer beteiligt. 

Keine verbundenen Unternehmen sind im Sinne der Definition: 
• Liefergemeinschaften, Kooperationen u.ä.
• Reine Kapitalbeteiligungen an Unternehmen ohne wirtschaftliche Führung durch ein anderes

Unternehmen, z.B. Überkreuz-Beteiligungen an VW und Audi Betrieben.
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